
1514der Beilagen zu den stenographischenProtokollen,des NationalratesXIII.GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1481 der Bei.,. 
lagen): Bundesgesetz über eine Amnestie aus 
Anlaß der dreißigsten Wiederkehr des Tages, 
an dem die Unabhängigkeit österreichs 
wiederhergestellt wurde, und der zwanzigsten 
Wiederkehr des Tages, an dem der öster­
reichischeStaatsvertrag unterzeichnet wurde 

(Amnestie 1975) 

Nach der gegenständlichen Regierungsvorlage 
sollen noch unvollstreckte Freiheits- oder Gel,d­
strafen sowie die Reste solcher Strafen nachge­
sehen werden, wenn die verhängten Freiheits­
oder Ersatzfreiheitsstrafen aus einer oder aus 
mehreren Verurteilungen, die gegen dieselbe Per-' 
son ergangen und noch nicht zur Gänze voll­
streckt sind, insgesamt drei Monate nicht über­
steigen. Abweichend von früheren, aus vergleich­
baren Anlässen erlassenen Amnestien sieht der 
Gesetzentwurf - in Anknüpfung an Grund­
sätze und Grundgedanken des neuen Strafgesetz­
buches - jedoch keine unbedingte, sondern eine 
bedingte Nachsicht vor, d. h. daß diese bei Be­
gehung einer neuerlichen Straftat in der Probe­
zeit widerrufen werden kann. 

Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage 
am 12. März 1975 in Verhandlung gezogen. An 
der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
S k r i t e k, Dr. Hau s e r, Dr. K e r s t n i g 
und Dr. G rad e n e g ger sowie der Ausschuß­
obmann Z ei 11 i n g er und der Bundesminister 
für Justiz Dr. B rod a. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung eines gemein­
samen Abänderungsantrages der Abgeordneten 
S k r i t e k, Dr. Hau s e rund Z ei 11 i n ger 
in der diesem Bericht beige druckten Fassung ein­
stimmig angenommen. 

Zu den Änderungen wird folgendes bemerkt: 

Zu § 1: 

Die Regierungsvorlage setzt im Abs. 2 in for­
meller HinsiCht nicht nur den Abschluß des 
erstinstanzlichenStrafverfahrens vor dem 1. Jän-

ner 1975, sondern zusätzlich auch die rechts­
kräftige Beendigung des Verfahrens vor In­
krafttreten des Amnestiegesetzes voraus. Letztere 
Schranke könnte zur Folge haben, daß unter 
Umständen die manchmal von Zufälligkeiten 
abhängende Dauer des Rechtsmittelverfahrens 
allein dafür entscheidend ist, daß die Strafe 'nicht. 
nachgesehen werden kann. Zufällige Verzögerun­
gen im Gang des Rechtsmittelverfahrens würden 
sich somit zum Nachteil des Verurteilten aus­
wirken. Diese vom Justizausschuß als unbillig 
empfundene Folge ist aber durchaus vermeidbar, 
ohne daß deshalb von dem auch vom Justiz-' 
ausschuß bejahten Grundsatz abgegangen werden 
müßte, die Amnestie auf Verurteilungen zu be­
schränken, die aus Verfahren herrühren, in denen 
vor dem 1. Jänner 1975 eine Strafverfügung oder 
ein Urteil erster Instanz ergangen ist. 

Im Zusammenhang mit der im Abs. 3 enthal­
tenen Regelung für die Zusammenrechnung 
mehrerer Verurteilungen soll zwischen Verur­
teilungen unterschieden werden, die vor dem 
1. Jänner 1975 bzw. 27. April 1975 und solchen, 
die erst nach dem 27. April 1975 rechtskräftig 
wurden bzw. werden. Eine am 27. April 1975 
noch nicht rechtskräftige Verurteilung steht der 
Amnestierung einer bereits rechtskräftig verhäng­
ten Strafe nicht entgegen. Wenn die weitere Ver­
urteilung später in Rechtskraft erwächst, muß 
bei Beurteilung der Frage, ob auch sie nach die­
sem Bundesgesetz bedingt nachgesehen ist, auf 
die früher amnestierte Strafe Bedacht genommen 
und es müssen beide Strafen zusammengerechnet 
werden. 

Im letzten Satz des Abs. 3 wird ausdrück­
lich bestimmt, wie vielen Ta.gen der Zeitraum von 
einem Monat entspricht, weil dies bei der Zu­
sammenrechnung der in mehreren Verurteilun­
gen verhängten Freiheits- und Ersatzfreiheits­
strafen, von denen die einen in Tagen oder 
Wochen, die anderen aber in Monaten ausge­
sprochen sind, zweifelhaft sein könnte. 

Nach § 3 wird der Vollzug noch nicht ange­
'tretener Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheits­
strafen, , die die Voraussetzungen der Amnestie 
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erfüllen, ab dem Inkrafttreten des Amnestie­
gesetzes bis zum Eintritt der bedingten Straf­
nachsicht gehemmt. Eine Haftunterbrechung von 
amnestiefähigen, bei Inkrafttreten des Amnestie­
gesetzes bereits in Vollzug befindlichen Frei­
heitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen sieht die 
Regierungsvorlage nicht vor. Damit müßte ein 
an sich unter die Amnestie fallender Verurteil­
ter, der seine Strafe bereits angetreten hat, diese 
auch noch nach dem Inkrafttreten des Amnestie­
gesetzes bis zum 27. April 1975 weiter ver­
büßen. Dies könnte dazu führen, daß er nur aus 
diesem Grund der Begünstigung der Amnestie 
überhaupt nicht oder in einem sehr beschränkten 
Umfang teilhaftig werden würde. Eine gesetz­
liche Haftunterbrechung wäre aus mehreren 
Gründen problematisch; es läßt sich aber die ge­
schilderte Härte auf andere Weise vermeiden, 
indem nämlich für solche Haftfälle der Eintritt 
der Wirkungen der Amnestie vorverlegt wird. 
In Erwartung, daß in den Haftfällen durch ent­
sprechende Vorbereitungsmaßnahmen eine rasche 
Entscheidung der Gerichte darÜiber, ob die Am­
nestievoraussetzungen gegeben sind, sicherge­
stellt werden kann, sieht der Justizausschuß im 
§ 1 Abs. 4 vor, daß in den Fällen, in denen 
eine Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe bei 
Inkrafttreten des Amnestiegesetzes bereits voll­
zogen wird, die bedingte Nachsicht bereits mit 
dem zweiten auf das Inkrafttreten folgenden 
Tag eintritt. 

Im neuen Abs. 5 soll durch eine' vom Justiz­
ausschuß eingefügte Bestimmung klargestellt 
werden, daß für einen allfälligen Fristenlauf im 
Fall endgültiger Strafnachsicht nach Ablauf der 
Probezeit nicht das unterschiedliche Rechtskraft­
datum des gerichtlichen Feststellungsbeschlusses, 
sondern der sich aus Abs. 4 ergebende Zeitpunkt 
des Eintrittes der bedingten Nachsicht maßgebend 
ist. 

Zu § 2: 

Aus den zu § 1 dargestellten Gründen ist der 
Justizausschuß von dem in der Regierungsvorlage 
vorgesehenen einheitlichen Stichtag für die Be­
urteilung der Amnestievoraussetzungen abgegan­
gen. Für die Beurteilung der Voraussetzungen 
der Amnestiebegünstigungen soll - vom Stich­
tag1. Jänner 1975 für den Verfahrensabschluß 
erster Instanz abgesehen - vielmehr der sich 
jeweils aus § i Abs. 4 ergebende Stichtag maß-
gebend sein. . 

.Zu § 4: 

Die Verfahrensregelung . der Regierungsvorlage 
zielt darauf ab, den mit' der Durchfuhrung der 
Amnestie verbundenen" Arbeitsaufwand der 

Anneliese . Albrecht 
Berichterstatter 

Justiibehörden möglichst gering zu halten, so­
weit dies mit dem Rechtsschutzinteresse des 
einzelnen und den Interessen der Rechtspflege 
vereinbar ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird 
davon abgesehen, in allen Fällen eine sofortige 
Prüfung und Beschlußfassung von Amts wegen 
aufzutragen. Nach Ansicht des Justizausschusses 
sind die in der Regierungsvorlage genannten 
Fälle einer amtswegigen Beschlußfassung aber 
noch um den weiteren zu ergänzen, daß bereits 
die Strafvollzugsanordnung oder die Anordnung 
der Erlassung des Zahlungsauftrages ergangen ist. 
Denn auch in solchen 'Fällen ist einerseits an die 
Notwendigkeit des Widerrufs der Anordnungen 
und einer etwa bereits erfolgten Ausschreibung 
zur Verhaftung und andererseits an Schritte hin~' 
sichtlich bereits eingeleiteter Exekutionsverfah­
ren zu denken. 

Aus Anlaß der Beratungen dieser Regierungs­
vorlage hat der Justizausschuß neuerlich die 
Frage der Amnestie von Disziplinarstrafen und 
Verwaltungsstrafen erörtert. Angesichts der. da­
bei auftauchenden verfassungsrechtlichen und 
rechtspolitischen Probleme wurde neuerdings die 
Auffassung vertreten, daß diese Fragen von der 
Bundesregierung einer eingehenden Prüfung un­
terzogen werden sollten. Darüber hinaus geht 
der Justizausschuß von der Auffassung aus, daß 
hinsichtlich der Disziplinarstrafen aus den der 
Amnestie zugrundeliegenden Anlässen die Be­
gnadigung in geeigneten Fällen geprüf~ und dies­
bezüglich von der Bundesregierung jene Vor­
gangsweise eingeschlagen werden sollte, die zu­
letzt im Jahre 1968 eingehalten worden ist. 

Der Justizausschuß gibt seiner Meinung Aus­
druck, daß in Grenz- und Härtefällen generelle 
Maßnahmen des Gesetzgebers eine befriedigende 
Lösung nicht immer bringen können. In solchen 
Fällen können individuelle Gnadenerweise durch 
den Bundespräsidenten einen Ausgleich schaffen. 
Der Justizausschuß geht davon aus, daß der Bun­
desminister für Justiz von seiner verfassungs­
mäßigen Zuständigkeit, Gnadenanträge an den 
Bundespräsidenten zu stellen, Gebrauch machen 
wird, wenn es gilt, daß bei Härten im Zusam­
menhang mit der Amnestie 1975 mit individuel­
len Gnadenanträgen, die an den Bundespräsiden­
ten gestellt werden, Abhilfe ges'chaffen werden 
kann. . 

Der Justizausschuß stellt somit den A nt rag, 
der Nationalrat wolle dema n ge s chI 0 s s e-' 
n enG e set zen t w u r f die verfassungs-· ,/ . 
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am li, März 19-75 

. Zeillinger 

.01:Hllanh 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXX über 
eine Amnestie aus Anlaß der dreißigsten 
Wiederkehr des Tages,. an dem die Unab­
hängigkeit Österreichs wiederhergestellt 
wurde, und der zwanzigsten Wiederkehr des 
Tages, an dem der österreichische Staatsver-

trag unterzeichnet wurde (Amnestie 1975) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bedingte Strafnachsicht 

§ 1. (1) Allen Personen, die vor dem 1. Jän­
ner 1975 wegen einer oder mehrerer gerichtlich 
strafharer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, 
zu einer Geldstrafe (VerfaIlsersatz-, Wertersatz­
strafe) oder zu einer Freiheitsstrafe und einer 
Geldstrafe (VerfaIlsersatz-, Wertersatzstrafe) 
rechtskräftig verurteilt wor.den sind, sind diese 
Strafen, wenn die Freiheitsstrafe oder Ersatz­
freiheitsstrafe oder die Summe dieser Strafen 
·drei Monate nicht ühersteigt und soweit diese 
Strafen noch ganz oder teilweise zu voIlziehen 
sind, für eine Probezeit von drei J a,hren bedingt 
nachgesehen. 

(2) Einer vor dem 1. Jänner 1975 rechtskräftig 
verhängten Strafe steht eine Strafe gleich, die 
in einem später rechtskräfti.g a'bgeschlossenen 
Verfahren verhängt wurde, wenn ein Erkenntnis 
erster Instanz schon vor dem 1. Jänner 1975 
ergangen ist. 

(3) Sind gegen den Verurteilten mehrere Straf­
erkel;lntnisse der in den Abs. 1 und 2 :bezeich­
neten Art ergangen, so sind die darin ver­
hängten Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheits­
strafen zusammenzurechnen, 'sofern sie noch 
ganz oder teilweis'e zu vollziehen sind 
oder ohne die nach diesem Bundesgesetz ein­
.getretene Nachsicht zu vollziehen wären. Be­
trägt ihre Summe nicht mehr als drei Monate, 
so sind diese Strafen bedingt nachgesehen. Dahei 
ist ein Monat ,dreißig Tagen gleichzuhalten. 

(4) Die bedingte Nachsicht der Strafen und 
Strafreste tritt mit dem 27. April 1975, wird 
eine Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe 
aber hei Inkrafttreten ,dieses. Bundesgesetzes be-

reits vollzogen" mit dem zweiten auf ,das In­
kraft treten . folgenden Tag und bei erst nach 
dem 27. April 1975 rechtskräftig verhängten 
Strafen mit dem Tag ein, an dem das Urteil 
in Rechtskraft erwachsen ist. 

(5) Für die bedingte Nachsicht der Strafen 
und Strafreste gelten ,die §§ 43 Abs. 3, 49, 53, 
55 und 56 ,des Strafgesetzbuches. mit der Maß­
gabe dem Sinn nach, ,daß die Probezeit mit 
dem Tag des Eintrittes der Nachsicht (Abs,. 4) 
.beginnt UI1Jd hei einer endgültigen Nachsicht ·der 
Strafe oder des Strafrestes Fristen, deren Lauf 
beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist, von 
dem Tag des Eintrittes der Nachsicht (Abs. 4) 
an zu her,echnen sind. 

Ausschluß der Begünstigung 

§ 2. Der § 1 findet auf Personen nicht Anwen­
dung, die eine weitere rechtskräftige Verurteilung 
zu einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe 
oder mehrere weitere rechtskräftige Verurteilun­
gen zu Freiheits'strafen in einer Gesamtdauer von 
mindestens einem Jahr erlitten hahen; bereits ge­
tilgte Verurteilungen sind nicht zu berücksich­
tigen. 

Hemmung des Vollzuges 

§ 3. Der Vollzug einer noch nicht angetretenen 
Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe oder einer 
noch nicht ganz gezahlten -Geldstrafe ist mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum Ab­
lauf des 26. April 1975 gehemmt, wenn die 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe die in den voran­
stehenden Bestimmungen angeführten Vorausset­
zungen einer bedingten Nachsicht der Strafe oder 
des Strafrestes erfüllt. 

Verfahren 

§ 4. (1) Daß die Voraussetzungen einer beding­
ten Nachsicht der Strafe oder des Strafrestes ge­
geben sind, hat das Gericht, das in erster Instanz 
erkannt hat, durch Beschluß festzustellen. Hat 
in erster Instanz ein Geschwornen- oder ein 
Schöffengericht erkannt, so obliegt die Feststel­
lung dem Vorsitzenden. 
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(2) Hat der Verurteilte die Freiheitsstrafe 
oder Ersatzfreiheitsstrafe bereits' angetreten oder 
ist der Vollzug der Freiheitsstrafe oder Ersatz­
freiheitsstrafe oder die Erlassung des Zahlungs­
auftrages bereits angeordnet worden oder wäre 
der Vollzug oder die Erlassung nunmehr 
anzuordnen oder wäre über einen Straf­
aufschub zu entscheiden, so ist der Be­
schluß nach Abs. 1 von Amts wegen zu 
fassen. Im \ibrigen ist dieser Beschluß nur auf 
Antrag des Verurteilten oder sonst einer Per­
son, die zugunsten ,des Verurteilten Nichtig­
keitsbeschwerde zu ergreifen herechtigt ist, zu 
fassen. Eine bereits erfolgte Anordnung des Voll­
zuges oder ,der Erlassung des Zahlungsauftrages 
ist zugleich 'mit dem Beschluß zu widerrufen. 

(3) Gegen den Beschluß, mit dem die Voraus­
setzungen einer bedingten Nachsicht der Strafe 

oder des Strafrestes festgestellt werden oder ein 
Antrag abgewiesen wird, steht dem Verurteilten, 
dem öffentlichen Ankläger und, wenn der Antrag 
von einer anderen Person gestellt worde'n ist, 
auch dieser die Beschwerde an den übergeordneten 
Gerichtshof offen; sie ist binnen vierzehn Tagen 
einzubringen. 

(4) Im ührigen gelten für das Verfahren die 
§§ 492 bis 498 der Strafprozeßordnung und § 6 
Ahs. 1 Buchstahe b des Tilgungsgesetzes 1972 dem 
Sinn nach. 

Vollzugsklausel 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz hetraut. 
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